Muster-Betriebsvereinbarung: Wie Sie die leistungsabhängige Bezahlung sinnvoll regeln 
Immer mehr Arbeitgeber führen eine leistungsbezogene Vergütung ein. Meistens begründen sie es damit, dass durch die Abhängigkeit des Gehalts von der eigenen Leistung die Motivation der Beschäftigten steigt. Das stimmt zwar. Allerdings haben viele Arbeitgeber auch noch etwas anderes im Blick. Sie versuchen, das Unternehmerrisiko auf die Beschäftigten zu verlagern. Regeln Sie deshalb in einer Betriebsvereinbarung zu diesem Thema möglichst konkrete Kriterien.
Muster-Betriebsvereinbarung: Leistungsabhängige Bezahlung
Zwischen dem Arbeitgeber der … (Name des Unternehmens) und dem Betriebsrat der … (Name des Unternehmens) wird unter Berücksichtigung der einschlägigen Bestimmungen des Tarifvertrags die folgende Betriebsvereinbarung zur Leistungsentlohnung geschlossen: 
§ 1 Anwendungsbereich
Der Akkord- bzw. Leistungslohn wird in den nachfolgend aufgeführten Bereichen angewendet: … 
Er gilt nur für voll eingearbeitete und leistungsfähige Arbeitnehmer. Diese Voraussetzung ist in der Regel nach Ablauf der Probezeit gegeben. 
Die Methoden zur Ermittlung von Zeitfaktoren (Vorgabezeiten) werden ab … nach dieser Vereinbarung unter Beachtung arbeitswissenschaftlicher Grundsätze auf der Grundlage des … Tarifvertrags angewandt. 
Wesentliche Bestandteile dieser Vereinbarung sind die beigefügten Anlagen: Arbeitsbeschreibungen, betriebliche Richtwerte … 
§ 2 Ermittlung des Erfolgs
Um den Erfolg eines Arbeitnehmers ermitteln zu können, müssen folgende Kennzahlen errechnet werden: 
· Anzahl der gemessenen Stücke,
· Anzahl der Personen mit gleicher Arbeitsaufgabe (im Zeitpunkt der Zeitaufnahme),
· Anzahl der Personen, bei denen schon leistungsbezogene Daten im Zusammenhang mit der jeweiligen Zeitaufnahme erfasst wurden; sowie
· die Prämienausgangs- und -endleistung. 
Arbeitgeber und Betriebsrat sind sich darüber einig, dass die Daten nur unter repräsentativen Bedingungen ermittelt werden. Grundlage der Ermittlung der Normalzeit ist der ermittelte häufigste Wert. 
Die Akkorde sind so festzulegen, dass die Arbeitnehmer bei normaler Leistung den Akkordrichtsatz erreichen. Der Akkordrichtsatz ist Tariflohn + 20 %. 
§ 3 Verteilzeiten
In den einzelnen Abteilungen werden Verteilzeitaufnahmen gemacht, um einen genauen Verteilprozentsatz erhalten zu können. Der maßgebliche Prozentsatz wird im Einvernehmen mit dem Betriebsrat festgelegt. 
Der Prozentsatz für die persönliche Verteilzeit beträgt mindestens 7 %. 
§ 4 Sicherung des Lohns
Kommt es während der Arbeit bei einem Beschäftigten zu Verzögerungen, die er nicht zu vertreten hat und die zudem nicht im Zeitfaktor berücksichtigt sind, muss er dem Arbeitgeber dies unverzüglich mitteilen. 
Eine Minderleistung, die nicht durch den Beschäftigten verursacht wurde und die dieser dem Arbeitgeber sofort mitgeteilt, hat keine finanziellen Nachteile für ihn. 
In einem solchen Fall erhält der Arbeitnehmer seinen durchschnittlichen Verdienst. Dieser wird auf Basis der letzten 3 Monaten errechnet. Der Arbeitnehmer erhält dabei mindestens den Akkordrichtsatz. 
§ 5 Änderung von Akkordwerten
Der Betriebsrat muss der Änderung von Akkordwerten zustimmen. 
§ 6 Meinungsverschiedenheiten
Beschäftigte können beim Arbeitgeber die Änderung des Zeitfaktors beantragen. 
Der Arbeitgeber muss die Änderung der Vorgabezeit daraufhin neu beurteilen und dem Arbeitnehmer das Ergebnis umgehend mitteilen. 
Ist der Arbeitnehmer mit dem Ergebnis der Überprüfung nicht einverstanden, wird eine erneute Prüfung durch den Arbeitgeber vorgenommen. Zu dieser Überprüfung ist der Betriebsrat hinzuziehen. Arbeitgeber und Betriebsrat müssen sich im Rahmen dieser gemeinsamen Prüfung einigen. 
Kommt es zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat zu keiner Einigung, ist eine Einigungsstelle zu bilden. Diese entscheidet verbindlich. 
§ 7 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Regelungen davon unberührt. 
Die Vertragsparteien nehmen in diesem Fall unmittelbar Verhandlungen auf, um die unwirksame Regelung durch eine wirksame zu ersetzen. 
§ 8 Schlussbestimmungen
Die Betriebsvereinbarung tritt am … in Kraft. 
Sie kann mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende gekündigt werden. 
Im Fall einer Kündigung wirkt die Vereinbarung bis zum Abschluss einer neuen Betriebsvereinbarung zu diesem Thema nach. Die entsprechenden Verhandlungen werden unverzüglich nach Eingang der Kündigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat aufgenommen. 
Bestimmungen dieser Vereinbarung, die bei Veränderung von tariflichen oder gesetzlichen Bestimmungen nicht mehr mit diesen übereinstimmen, müssen unverzüglich entsprechend geändert werden. Die Änderung muss schriftlich festgehalten werden. 
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Unterschriften 

